
Das Privileg Heinrichs II. für die römische Kirche. G89

Sicher scheint mir solch eine Verderbnis des Originals 
an einer derjenigen Stellen vorgelegen zu haben, an denen 
dem DH. II. eine neue, der VU. fehlende Bestimmung ein­
gefügt worden ist. Der Bamberger Bischof hat dem Papste 
als Gegenleistung für den päpstlichen Schutz jährlich einen 
weissen Zelter darzubringen; ‘sub pensionis nomine’ sagt 
das Papstprivileg Jaffé-L. Reg. 4030, und so — vielleicht 
noe’ — stand sicherlich auch in dem Diplome Heinrichs. 
Statt dessen finden wir in BD ‘nostre’, in C ‘nre’, in A 
‘uir’, — offenbar war das Wort unleserlich geworden; und 
schon früh mag die Verderbnis eingetreten sein, denn 
leicht wird um ihretwillen der Auszug von 1085, der hier 
im übrigen ganz wörtlich ausschreibt, unter Auslassung 
des unsicheren Wortes zu ‘sub pensione’ gekürzt haben.

Es bleibt uns übrig, über zwei Abweichungen vom 
Ottonianum zu urtheilen, bei denen die Hss. auseinander­
gehen.
S. 546 Z. 3 ‘pro cuncto a deo con- ‘pro statu regni nostri cunctoque 

servato atque conservando Fran- populo christiano conservando’ B 
corum populo’ VU.; (‘christianorum populo cons.’ CD;

‘populo christianorum cons.’ EA).
In unserer Ausgabe haben wir CD wegen der auf 

die VU. weisenden Wortstellung den Vorzug gegeben; 
aber eine sichere Entscheidung gegenüber B ist kaum 
möglich1. Dafür wird uns ein fast wider Erwarten sicheres 
Urtheil über die einzige sachlich nicht unerhebliche, schein­
bar von der Vorurkunde abweichende Stelle gewährt, 
an der unsere Ueberlieferung in sich gespalten ist. Es 
handelt sich nur um die Daseinsberechtigung zweier 
Worte, — aber wesentlich um ihretwillen habe ich die 
Geduld des Lesers bisher in Anspruch nehmen müssen; es 
genügt nicht, jene Worte mit guten Gründen dem Originale 
abzusprechen, es muss auch ihre spätere Einschiebung 
erklärt werden.

Unter den Gebieten, die Heinrich in Bestätigung des 
DO. I. 235 der römischen Kirche in Tuscien zuweist, nennt er 
nach der Ueberlieferung in BA (S. 544 Z. 36) ‘Perusiam cum 
tribus insulis suis, id est maiore et minore, Pulvensim’2. CD, 
die Lyoner Transsumpte, fügen danach hinzu ‘et lacu’: die 
Schenkung des Sees von Perugia selbst, des alten Trasi­
mener Sees, wird hier also ausdrücklich hervorgehoben. 

1) E hat wieder bessern wollen, und A ist ihm in der Schlimm­
besserung gefolgt. 2) ‘Pulvensim’ = VU. statt ‘Pulvensi insula’.
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